
 Niederwiler Nachrichten  
 

 Offizielles Publikationsorgan der Gemeinde Niederwil 17/2021 

  25. Oktober 2021 

   

 

 

Verpflichtungskredit Asylunterkunft sowie Baurechtsvertrag 

Ergebnis der Urnenabstimmung vom 24. Oktober 2021 

 

Anzahl Stimmberechtigte: 1‘896 

Gültig eingereichte Stimmrechtsausweise: 897 

Eingelangte Stimmzettel: 897 

Ausser Betracht fallende Stimmzettel 

- leere: 0 

- ungültige: 0 

In Betracht fallende Stimmzettel: 897 

Es stimmten mit Ja: 568 

Es stimmten mit Nein: 329 

 

Abstimmungsbeschwerden (§§ 66 ff. des Gesetzes über die politischen Rech-

te) sind innert 3 Tagen seit der Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätes-

tens aber am dritten Tage nach der Veröffentlichung des Abstimmungser-

gebnisses eingeschrieben beim Regierungsrat des Kantons Aargau, 5001 

Aarau, einzureichen. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Be-

gründung enthalten sowie den Sachverhalt kurz darstellen. 

 

 

Budget 2022 mit einem Steuerfuss von 99 % 

 

Das Budget 2022 wurde basierend auf einem unveränderten Steuerfuss von 

99 % erstellt. Das Gesamtergebnis der Einwohnergemeinde (ohne Spezialfi-

nanzierungen) liegt bei einem Ertragsüberschuss von CHF 42'835. 
 

Aus der betrieblichen Tätigkeit der Gemeinde Niederwil resultiert ein negati-

ves Ergebnis über CHF 381'565. Nach Berücksichtigung des Ergebnisses aus 

Finanzierung (Zins-, Pacht- und Mieteinnahmen) ergibt sich ein operativer 

Verlust über CHF 212'665. Für die nach HRM2 zu machenden Mehrabschrei-

bungen wird weiterhin eine Entnahme aus der Aufwertungsreserve in der Hö-

he von CHF 255'500 getätigt.  
 

Das Budget 2022 wird der Einwohnergemeindeversammlung am 1. Dezem-

ber 2021 zur Genehmigung unterbreitet. 

 

 

 



Traktanden der Einwohnergemeindeversammlung vom 1. Dezember 2021 
 

Die Traktandenliste der Einwohnergemeindeversammlung vom Mittwoch, 

1. Dezember 2021, 20.00 Uhr, in der Mehrzweckhalle Niederwil, präsentiert sich 

wie folgt: 
 

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 22. Juni 2021 
 

2. Verpflichtungskredit von CHF 380'000 (brutto, inkl. MwSt.) für die periodi-

sche Wiederinstandstellung von Fluranlagen (PWI) 
 

3. Kreditabrechnung «Ausbau Abwasserreinigungsanlage Region Stetten» 
 

4. Anpassung Satzungen Schulverband Reusstal 
 

5. Festlegung der Entschädigungen der Mitglieder des Gemeinderates für 

die Amtsperiode 2022/2025 
 

6. Budget 2022 mit einem Steuerfuss von 99 % 
 

7. Verschiedenes und Umfrage  

7.1 Stand der laufenden, grösseren Projekte 

7.2 Verabschiedungen und Ehrungen 

 

Während der Versammlung gilt eine Maskentragepflicht. Im Anschluss an die 

Gemeindeversammlung wird ein Apéro im Freien offeriert. Für den Apéro gilt 

keine Zertifikats- und keine Maskentragepflicht. Die Einladung zur Gemeinde-

versammlung wird allen Stimmberechtigten in den nächsten Tagen zuge-

stellt.  

 

 

Prämienverbilligung 2022 
 

Der Antrag auf Prämienverbilligung für das Jahr 2022 muss online gestellt 

werden. Dazu wird ein Zugangscode benötigt. Personen mit einem mögli-

chen Anspruch auf Prämienverbilligung haben bereits im Laufe des Monats 

September 2021 ein Schreiben mit einem Link und dem entsprechenden Zu-

gangscode für die Anmeldung erhalten. Personen, welche keinen Code er-

halten haben, können diesen bei der SVA Aargau bestellen (www.sva-

ag.ch/pv).  
 

Die Anmeldung für die Prämienverbilligung 2022 muss in jedem Fall bis am 

31. Dezember 2021 erfolgen. Die Datenverarbeitung übernimmt die SVA 

Aargau. Änderungen bei persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnissen 

müssen direkt der SVA Aargau gemeldet werden (www.sva-

ag.ch/meldung). Wer keinen Internetzugang hat oder Hilfe bei der Anmel-

dung oder dem Änderungsantrag benötigt, kann sich bei der Gemeinde-

zweigstelle SVA melden.  

 

http://www.sva-ag.ch/pv
http://www.sva-ag.ch/pv
http://www.sva-ag.ch/meldung
http://www.sva-ag.ch/meldung


 

Signalisationsänderung Fahrverbot 

 

Gestützt auf das Bundesgesetz über den Strassenverkehr vom 19. Dezember 

1958 und die zugehörige Verordnung über die Strassensignalisation vom 

5. September 1979 wird folgende Verkehrsbeschränkung verfügt:  
 

- Flurweg Parzelle 199 «Breiti/Schlaufe» 

Versetzen des bestehenden Fahrverbots für Motorfahrzeuge ausgenom-

men Land- und Forstwirtschaft unmittelbar an die Kantonsstrasse 
 

Einsprachen gegen diese Verkehrsbeschränkung sind innert 30 Tagen seit 

Publikation vom 2. November bis 1. Dezember 2021 beim Gemeinderat Nie-

derwil einzureichen. Die Einsprache muss einen Antrag und eine Begründung 

enthalten. 

 

 

Veranstaltungskalender 

 

November 2021 

Wann Was  Wer 

Di., 02. Senioren-Mittagstisch Pro Senectute  

Mi., 03. Lesung Franz Hohler Bibliothek 

Fr., 05. Jubla Gründungsfest 
Jungwacht und Blauring 

Niederwil 

Sa., 20. Adventsmarkt KulturOrtNiederwil 

Sa., 20. RüssChatze Apéro RüssChatze 

So., 21. Adventsmarkt  KulturOrtNiederwil 

Do., 25. Senioren-Kaffeetreff Seniorenrat 

Do., 25. Gschichte-Zyt Bibliothek 

So., 28. Abstimmungstermin Gemeinde 

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.niederwil.ch. 

 

http://www.niederwil.ch/

